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Was können wir von der
Globalisierung wissen?
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WARNUNG: Verwaister Fußnotenstart-Tag-Shortcode gefunden.

Wenn diese Warnung irrelevant ist, deaktiviere bitte die Syntax-
Validierungsfunktion im Dashboard unter Allgemeine Einstellungen > Fußnoten
Start- und Ende-Shortcodes > Prüfe auf ausgeglichene Shortcodes.

Unausgeglichener Start-Tag-Shortcode zuvor gefunden:

“Symptomatisch die kurze Einführung von Andreas Fischer-Lescano/Tanja Hitzel-
Cassagnes/Eva Kocher/Ulrich Mückenberger für das Schwerpunktheft
»Transnationales Recht der Zeitschrift »Kritische Justiz (Heft 1/2010) mit dem Titel
»Die Vielfalt transnationaler Rechtskreation ›from below‹”

Jeder erlebt die Globalisierung. Er hört und sieht Nachrichten aus aller Welt, kauft
Mangos aus Brasilien und Wein aus Südafrika, sieht und hört Menschen mit anderer
Hautfarbe oder Sprache in der Nachbarschaft, reist freiwillig oder unfreiwillig in
ferne Länder oder erfährt, dass die eigene Firma Arbeitskräfte entlassen will, weil
sie in Marokko billiger produzieren kann. Wir lesen Zeitung, sehen fern und gugeln
und fühlen uns im Großen und Ganzen recht gut über den Zustand der Welt
informiert. Aber das ist wohl eine Illusion. So einfach kann man sich kein Bild von
der Globalisierung machen. Dazu ist die Welt zu groß und vielfältig. Annähernd
sieben Milliarden Menschen leben verteilt auf über 190 Staaten, der größte China
mit über einer Milliarde Einwohnern, der kleinste wohl Nauru mit 13.500
Einwohnern. Vor allem aber ist die Welt in Bewegung. Globalisierung ist kein
Zustand, sondern ein Prozess. Politisch und wirtschaftlich und selbst physikalisch ist
die Welt in schneller und unvorhersehbarer Entwicklung: 1989 der Zusammenbruch
des sozialistischen Ostblocks, 2009 eine weltweite Finanzkrise und 2029 vielleicht
eine Klimakatastrophe?
Kann Wissenschaft uns helfen, die Globalisierung besser zu verstehen? Die
wissenschaftliche Literatur zum Thema ist inzwischen so gewaltig und sie wächst
jeden Tag weiter und die Themenvielfalt ist so groß, dass sie selbst zum Problem
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geworden ist. Kein Einzelner kann sie mehr übersehen, geschweige denn
hinreichend auswerten. Das Bemühen, sich auf das rechtssoziologisch Relevante zu
beschränken, macht die Aufgabe kaum einfacher. Wenn man in der Literatur sucht,
die sich selbst als rechtssoziologisch zu erkennen gibt, dann ist es, als ob man in
einem Aquarium angelt. Viele, und oft die interessanteren Informationen muss man
aus dem Meer der soziologischen, ökonomischen und politikwissenschaftlichen
Literatur herausfischen. Nach längerem Studium stößt man aber dann doch auf
Themen und Thesen, die immer wiederkehren. Deshalb ist der Versuch, eine Art
Basisinformation zur Rechtssoziologie der Globalisierung zusammen zu stellen,
nicht hoffnungslos.
Wissenschaft kommt mit Theorie und Empirie. An großen Theorien ist kein Mangel.
Beim Globalisierungsthema konkurrieren dieselben Theoriefamilien, die auch in der
allgemeinen und in der Rechtssoziologie anzutreffen sind. Theorien sind wie Brillen.
Sind sie gut angepasst, sieht man mit ihnen schärfer. Aber sie zeigen nichts Neues.
Ob das, was man zu sehen glaubt, nicht bloße Einbildung ist, erweist allein Empirie
im Sinne kontrollierter Beobachtung.
Für die makrosozialen und vor allem für makroökonomische Daten gibt es eine
erstaunliche Anzahl offizieller oder semioffizieller Quellen, die meistens in Gestalt
jährlicher Reports und Rankings erscheinen. UNO, Weltbank, Internationaler
Währungsfonds, die OECD und zahlreiche INGOs (International Non-Governmental
Organizations), »Think Tanks« und Stiftungen offerieren Statistiken und Berichte,
die Berichte meistens in Gestalt von Ländervergleichen (Rankings). Die
internationalen Berichte vergleichen mit Vorliebe die Wirtschaftsfreundlichkeit, die
politische Kultur und die soziale Lage der Bevölkerung eines Landes. Insgesamt gibt
es wohl über 200 solcher Berichte. ((Dazu verweise ich auf frühere Beträge über die
von mir so genannte Berichtsforschung: Berichtsforschung als Datenquelle,
Berichtsforschung II, Berichtsforschung: Generationsgerechtigkeit statt
Generationengerechtigkeit — Die Verwestlichung der chinesischen
Rechtswissenschaft. Alle Reports und Indices sind mit einer Suchmaschine im
Internet leicht zu finden.))
Die Beobachtung des Globalisierungsprozesses hat ihre Tücken. Wenn wir
empirische Untersuchungen im Nahbereich anstellen, können wir den Kontext
einigermaßen übersehen und die Bedeutung der Ergebnisse (hoffentlich) richtig
einschätzen.
Ein beliebter Untersuchungsgegenstand der Rechtssoziologie sind
Konfliktregelungsverfahren. Ich habe mich selbst mehrfach auf diesem Gebiet
betätigt. So habe ich mit meinen Mitarbeitern vor nun schon 30 Jahren untersucht,
wie Verfahren am Amtsgericht ablaufen und unter welchen Umständen sie mit
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einem Vergleich abgeschlossen werden. Zuvor hatte ich fast zehn Jahre lang als
Zivilrichter gearbeitet. Die Mitarbeiter waren angehende Juristen und Soziologen.
Die Fälle, die wir beobachteten, waren unser Alltagserfahrung nicht völlig fremd. So
waren wir uns einigermaßen sicher, ein abgrenzbares Phänomen zutreffend zu
erfassen und einzuordnen. Die Leser unserer Veröffentlichung ((Klaus F. Röhl u. a.,
Der Vergleich im Zivilprozeß. Untersuchungen an einem großstädtischen
Amtsgericht, 1983.)) (hoffentlich gab es welche) dürften in der Lage gewesen sein,
Qualität, Bedeutung oder Bedeutungslosigkeit der Arbeit zu verstehen und zu
beurteilen. Ähnliches gilt für spätere Untersuchungen über außergerichtliche
Streitregelung durch den sogenannten Schiedsmann. ((1983/84 gab es ein größeres
Projekt, in dem meine Mitarbeiterinnen eine klassische Begleitforschung zu einer
Neuerung im zivilrechtlichen Güteverfahren vor dem Schiedsmann, die darin
bestand, dass für den Gegner eine Erscheinenspflicht angeordnet war, wenn der
Antragsteller sich (freiwillig) an den Schiedsmann gewendet hatte (Röhl (Hg.), Das
Güteverfahren vor dem Schiedsmann, 1987). Zuletzt war ich mit 2004 auf diesem
Gebiet mit einer Untersuchung über die obligatorische Streitschlichtung vor dem
Schiedsmann aktiv (Röhl/Weiß, Die obligatorische Streitschlichtung, 2005).
Nunmehr ging es darum, dass prospektive Kläger verpflichtet wurden, sich zunächst
eine Gütestelle zu wenden, bevor sie klagen durften.))
Wenn ich dagegen heute eine Untersuchung über alternative Konfliktregelung in
Mulukukú ((Letitia M. Saucedo/Raquel Aldana (2007): The Illusion of Transformative
Conflict Resolution: Mediating Domestic Violence in Nicaragua.)), einem Dorf in
Nicaragua, lese, dann bin ich ziemlich hilflos, wie ich das Gelesene einordnen soll.
Nicht viel anders geht es mir, wenn ich eine Untersuchung über
Mediationsverfahren bei Gewalt gegen Frauen in einer Kleinstadt in Hawaii zur
Kenntnis nehme. Merry beschreibt, wie sich dort unter dem Einfluss der
internationalen Menschenrechts- und Frauenbewegung drei Gruppen gebildet
haben, die Gewalt gegen Frauen auf ganz unterschiedliche Weise bekämpfen.
((Sally Engle Merry, Rights, Religion, and Community: Approaches to Violence
Against Women in the Context of Globalization, Law and Society Review, 35, 2001,
S. 39–88.)) Eine feministische Gruppe nutzte ein in den USA entwickelte
Umerziehungs- und Trainingsprogramm. Eine christliche Sekte (Pfingstkirche) griff
zum Mittel ritueller Heilung und der Austreibung böser Geister verbunden mit
Familienberatung. Und eine dritte Gruppe verwendete das auf Hawaii traditionelle
Verfahren des H’oponopono. Dazu versammelt sich die Familie, betet und bittet um
die Hilfe der Götter, um dann in einen Versöhnungsprozess überzuleiten.
Wir werden mit Beispielen aus Afrika, Lateinamerika, und Osteuropa bombardiert.
Oft handelt es sich nur um anekdotische Belege. Es gibt zwar auch viele empirische
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Untersuchungen, die lege artis mit den Methoden der Sozialwissenschaften
durchgeführt wurden. Doch selten oder nie gibt es Replikationen, ohne die man in
anderen empirischen Disziplinen kein Ergebnis akzeptieren würde. Was aber für die
Einschätzung solcher Untersuchungen noch schwerer wiegt, ist ihre Relativität zu
einem weitgehend unbekannten Kontext. Wir können kaum übersehen, ob die
Untersuchungsergebnisse für den Problemzusammenhang der Globalisierung
typisch und damit verallgemeinerungsfähig sind.
Ökologie, Wachstum und Alterung der Bevölkerung, Weltfinanzkrise, die Versorgung
der Menschheit mit Lebensmitteln, Energieversorgung der Zukunft und der Umgang
mit einer globalen Klimaveränderung – alle diese Themen geben vor dem
Hintergrund globaler Ungleichheit reichlich Konfliktstoff ab. Sie sind auf Mikro-,
Meso- und Makroebene miteinander verwoben und spiegeln so die ganze
Komplexität unserer modernen Welt. In Konfliktsituationen treffen schon auf der
Beschreibungsebene beinahe zwangsläufig unterschiedliche Perspektiven
aufeinander. Je nach Kontext und Perspektive der Beteiligten werden andere
Gesichtspunkte relevant. Daher ist kaum eine einzig richtige Beschreibung einer
Situation zu erwarten.
Noch unsicherer werde ich, wenn ich allgemeine Prognosen, Einschätzungen oder
Urteile lese, etwa vom Ende der Geschichte, vom Kampf der Kulturen, vom
Rechtsimperialismus der westlichen Welt oder von der Verderblichkeit des
neoliberalen Staates. Dabei drängt sich auf, dass viele solcher Einschätzungen von
starken Werturteilen getragen werden. Wenn es um die Globalisierung geht, können
viele Wissenschaftler ihre Kritik an den Zuständen und ihre politische Meinung nur
schwer zurückhalten.
Auch die Rechtssoziologie ist nicht frei von Hintergrundtheorien, die man als
ideologisch einordnen könnte. Einige Vorannahmen wird man gerne teilen, so die
Wertschätzung von Demokratie und Menschenrechten. Andere dagegen sind nicht
unproblematisch. Das gilt besonders für die Vorliebe für einen transnationalen
Rechtspluralismus von unten und die damit korrespondierende Abneigung gegen
staatliche Regulierung und das Völkerrecht als »klassischen Herrschaftsmodus
internationaler Politik« ((Symptomatisch die kurze Einführung von Andreas Fischer-
Lescano/Tanja Hitzel-Cassagnes/Eva Kocher/Ulrich Mückenberger für das
Schwerpunktheft »Transnationales Recht der Zeitschrift »Kritische Justiz (Heft
1/2010) mit dem Titel »Die Vielfalt transnationaler Rechtskreation ›from below‹
((Symptomatisch die kurze Einführung von Andreas Fischer-Lescano/Tanja Hitzel-
Cassagnes/Eva Kocher/Ulrich Mückenberger für das Schwerpunktheft
»Transnationales Recht« der Zeitschrift »Kritische Justiz« (Heft 1/2010) mit dem
Titel »Die Vielfalt transnationaler Rechtskreation ›from below‹«.)), die in
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systemtheoretische Vorstellungen von Selbstregulierung verpackt wird.
Dennoch gibt es kleinere oder größere Inseln des Wissens. Gelegentlich kann man
sich mit einem rough consensus beruhigen. Aber im Großen und Ganzen zeigt uns
die Globalisierungsforschung eigentlich nur, wie wenig wir wissen und wissen
können. Eine Spur optimistischer dürfen wir vielleicht werden, wenn wir unsere
Fragestellung bescheidener formulieren. Dann geht es nicht mehr um die
Globalisierung als solche, sondern nur noch um die aktive oder passive Rolle des
Rechts im Globalisierungsprozess.

Ähnliche Themen

Modernisierung durch Recht: Die Konvergenzthese II
In eigener Sache VIII: Veröffentlichungen
Rechtliche Identität
Verlust der Empirie: Entkernung oder Entlastung der Rechtssoziologie?
Berichtsforschung: Generationsgerechtigkeit statt Generationengerechtigkeit
— Die Verwestlichung der chinesischen Rechtswissenschaft
Berichtsforschung: Die Hegemonie der westlichen Sozialwissenschaft und der
englischen Sprache
Nachlese: Wie wirkt Recht?
Berichtsforschung IV: Ein Umweg zur Interdisziplinarität der juristischen Arbeit?
Berichtsforschung III: Warum nicht Ressortforschung?
Berichtsforschung II
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